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Energiepreise ab 01.01.2026 
 

Tarif Grundpreis 
€ / Monat 

Arbeitspreis 
€ / kWh 

Ybbstal Optima Staffel:   
MINI – Jahresverbrauch bis 2.000 kWh 5,00 0,14100 
MIDI – Jahresverbrauch von 2.001 bis 15.000 kWh 5,00 0,14000 
MAXI – Jahresverbrauch ab 15.001 kWh 5,00 0,13900 
   
Baustrom / Bühnenzähler 0,00 0,23700 
   
Nachtstrom 0,00 0,12900 
   
Wärmepumpe Hochtarif 0,00 0,13900 
Wärmepumpe Niedertarif 0,00 0,12900 
   

Gewerbetarife:   
BUSINESS A – Jahresverbrauch bis 20.000 kWh 1,20 / kWh Spitze 0,14000 
BUSINESS B – Jahresverbrauch von 20.001 bis 50.000 kWh 1,20 / kWh Spitze 0,13900 
BUSINESS C – Jahresverbrauch ab 50.001 kWh 1,20 / kWh Spitze 0,13800 
   
Ybbstal Optima Sonnenstrom 
Optima midi bis 2.000 kWh (Einspeisung pro Abrechnungsperiode) 
Optima midi ab 2.001 kWh (Einspeisung pro Abrechnungsperiode) 
 
Ybbstal Optima Wasserkraft 
Einspeistarife für die Lieferung ins Netz des LKV Opponitz 

 
0,00 
0,00 
 
Keine Einspei-
sung 

 
0,04000 
0,03000 
 

   
Diese Preise sind reine Energiepreise und enthalten nicht die erforderlichen Mehraufwendungen für 
Ökostrom, sowie die gesetzlich geregelten Netznutzungs- und Netzverlustgebühren, Steuern,        
Zuschläge und Abgaben. 
 
Folgende Förderbeiträge, Steuern und Abgaben sind vom LKV Opponitz an die zuständigen Stellen 
abzuführen und werden gemeinsam mit dem Netznutzungsentgelt in Rechnung gestellt und eingeho-
ben. Die Abrechnungsperiode beim LKV Opponitz lautet 01.01. – 31.12. des jeweiligen Jahres.     
Gemäß § 77 ElWOG 2010 und § 45 NÖ ElWOG 2005 haben Kunden die Möglichkeit auf Grundver-
sorgung zu berufen. Diesbezüglich dürfen wir Haushaltskuden/Landwirte/Kleinunternehmen mit dem 
Tarif Optima Midi  versorgen. 
 
Elektrizitätsabgabe    0,015000 €/kWh 
(gemäß Strukturanpassungsgesetz 1996, Artikel 60, BGBL. Nr. 201/1996) 
 
Erneuerbare Förderpauschale je Zählpunkt 0,00 €/Jahr 
(Fördermittel gem. Ökostromgesetz, BGBL. II Nr. 622/2020) 
 
Umsatzsteuer  20 % 
 

 

Labeling und Produktkennzeichnung: 
 
Gemäß § 78 Abs. 1 und 2 ElWOG hat der LKV Opponitz im Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 auf Basis folgender 
Primärenergieträger Strom an Endverbraucher verkauft:  
62,66% Wasserkraft, 32,93% Sonnenenergie, 4,06% Windenergie, 0,03% sonstige Ökoenerige und 0,32% feste oder 
flüssige Biomasse. Gemäß §45 Abs. 3 ElWOG fallen durch den vorliegenden Versorgermix keine CO2-Emissionen und 
radioaktive Abfälle an. 
 

 

Druckfehler vorbehalten!  


